
 

 

 

 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer Gemeinde Timmendorfer Strand: 
 

DE54ZZZ00000068934 

Gläubiger-Identifikationsnummer Kurbetrieb Timmendorfer Strand: 
 

DE31ZZZ00000142195 

 
   

 

Gemeinde Timmendorfer Strand 

- Gemeindekasse/Kurbetriebskasse - 

Strandallee 42 

23669 Timmendorfer Strand 

 

 

 

 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger, wiederkehrend Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

 Mit sofortiger Wirkung   Mit Wirkung ab: 
Datum: 

 
 

Abgabe Steuernummer/ 

Zahlungsgrund 

 Abgabe Steuernummer/ 

Zahlungsgrund 

 Grundsteuer A/B    Jahreskurabgabe  

 Gewerbesteuer    Übernachtungskurabgabe  

 Hundesteuer    Dünenmiete  

 Zweitwohnungssteuer    Strandkorbstandgeld  

 Straßenreinigungsgebühren    Sonstiges  

 Erbbauzinsen      

 Tourismusabgabe      

 Niederschlagswasserbes. 
gebühren 

     

 

Zahlungspflichtige/r 
 
 
 
 
 
 
 

Bankverbindung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Pflichtfelder 

Das SEPA-Lastschriftmandat ist im Original zurückzuschicken. Eine Rücksendung per e-mail wird nicht 

berücksichtigt. 
 
 

Bitte wenden! 

Eingangsstempel 

Familienname/Firmenbezeichnung ** Vorname(n) ** 

Straße, Haus-Nr. ** Postleitzahl ** Ort ** 

Name des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin ** Vorname(n) ** 

Kontoführendes Geldinstitut ** Bankleitzahl ** Kontonummer ** 

BIC ** IBAN ** 

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin** 
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Hinweise der Gemeinde Timmendorfer Strand 

Tel.: 04503/807-0  / Fax: 04503/807 211 

 

Durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren wird Ihnen  die Zahlung der Steuern, Abgaben und 

Verwaltungsgebühren wesentlich erleichtert. 

 

Haben Sie ein Konto bei einer Bank oder Sparkasse (kein Sparkonto), sollten Sie sich am 

Lastschriftverfahren beteiligen. 

 

 

Ihre Vorteile: 

 

- Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn die Steuer- oder Abgabenhöhe sich 

ändert 

 

- Sie sparen sich die Überweisung der Forderung 

 

- Sie müssen keine Zahlungstermine überwachen 

 

- Alle Zahlungen erfolgen pünktlich 

 

 

Kein Risiko: 

 

- Mit dem Kontoauszug Ihres Geldinstitutes erhalten Sie über jede vorgenommene 

Abbuchung eine Quittung. 

 

- Sie können jeder Abbuchung widersprechen und von Ihrem Geldinstitut die Wiedergut-

schrift des abgebuchten Betrages verlangen. Hierfür gilt zur Zeit eine Frist von 8 Wochen 

ab Belastungsdatum. 


